
2. Satzung 

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Unkel 

vom 26.09.2023 

 

Der Stadtrat Unkel hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in 
der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25.05.2023 (GVGl. S. 133) und der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 
Satz 1 des Bestattungsgesetzes für Rheinland-Pfalz vom 4. März 1983 (GVBl. S. 69), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GVBl. S. 341), in der öffentlichen 
Sitzung am 26.09.2023 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht 
wird: 

 

Artikel 1 

 

Die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Unkel vom 22.03.2022 wird wie folgt geändert: 

 

I. Urnengrabstätten 
   a) pflegefreie Urnenreihengrabstätten 

  1. Baumbeisetzung (inkl.  Stele u. Markierungsschild)  § 18      1.150,00 EUR 

  2. Grabstätte im Anonymgrabfeld  § 19            500,00 EUR 

  3. Pflegefreie Urnenbeisetzung „Gräserwinkel“ mit beschrifteter 
      Grabplatte (inkl. Grabplatte)          1.250,00 EUR  

  4. Beisetzung im Bereich der pflegefreien Gemeinschaftsgrab- 
      stätte „Heimatgarten“ (inkl. Kennzeichnung) § 20        1.500,00 EUR 

  5. Beisetzung im „Ahorn-Ruhe-Hain“ als pflegefreies  
      Gemeinschaftsgrab (inkl. Kennz.)  § 20                 1.500,00 EUR 
  6. Beisetzung in der Wurzelruhe“ als pflegefreies  
      Gemeinschaftsgrab (inkl. Kennz.)  § 20                 1.150,00 EUR 
 

   b) Urnenwahlgrabstätten 

  1. Urnengrab – 2 Urnen § 20            1.050,00 EUR 

  2. Urnendoppelgrab – 4 Urnen § 20           2.100,00 EUR 

  3. Baumbeisetzung mit 2 Urnen 
              (inkl. Stele u. Markierungsschild) § 18           1.300,00 EUR 

  4. Urnentiefgrab als Wahlgrab in der Gemeinschaftsgrab- 
               stätte „Heimatgarten“ (inkl. Kennz.) – 2 Urnen § 20        2.100,00 EUR 

  5. Urnentiefgrab als Wahlgrab in der Gemeinschaftsgrab-        
      Stätte „Ahorn-Ruhe-Hain“ (inkl. Kennzeichnung) § 20              2.100,00 EUR 
  6. Urnentiefgrab als Wahlgrab in der Gemeinschaftsgrab-        
      Stätte „Wurzelruhe“ (inkl. Kennzeichnung) § 20         1.300,00 EUR 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nr. VI zur Anlage der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 

 
V. Umsatzsteuer 

Soweit Gebühren für anonyme Gräber oder sonstige gebührenpflichtige Leistungen der 
Umsatzsteuer unterliegen, wird diese den betroffenen Kostenschuldnern auferlegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
 
 

§ 4 – Inkrafttreten – erhält folgende Fassung: 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 
 
 
 
 
        Unkel, den 26.09.2023 
        Stadt Unkel   
        gez. 
        Gerhard Hausen 
        Stadtbürgermeister 
 



Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung  
 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.  
Dies gilt nicht, wenn  
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder  

2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat 
jemand die Verletzung nach der vorgenannten Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
Unkel, den 26.09.2023     Unkel, den 26.09.2023  
Stadt Unkel       Verbandsgemeindeverwaltung Unkel  
Unkel  
 
gez.       gez. 
Gerhard Hausen      Karsten Fehr  
Stadtbürgermeister      Bürgermeister 


